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RS OGH 1958/12/4 IIZR177/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1958

Norm

VersVG §151

Rechtssatz

Der Versicherungsschutz des bei einer Betriebshaftp2ichtversicherung mitversicherten Betriebsangehörigen hängt

davon ab, ob er bei der schadenstiftenden Handlung im Rahmen seiner Beschäftigung im Betrieb für diesen tätig

geworden ist. Hierbei genügt es, daß er mit seinem Handeln dem Interesse des Betriebes dienen wollte.
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